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RS OGH 1987/2/12 6Ob693/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1987

Norm

ABGB §164a

ZPO §228 B2

ZPO §228 C1

Rechtssatz

Eine Klage auf Feststellung, daß der Kläger mit jener Person, die vor dem Jugendamt die Vaterschaft anerkannte, nicht

identisch ist, ist, wenn des weiteren behauptet wird, der Kläger werde immer wieder auf Unterhalt in Anspruch

genommen, als Klage auf Feststellung, daß das Vaterschaftsanerkenntnis gegenüber dem Kläger keine Wirkungen

entfalte, zu verstehen; das Feststellungsinteresse ist zu bejahen.
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